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Für einen kurzen Urlaub in Dubai und auch 
für einen Zeitraum von mehreren Wochen ist 
eine normale Reisekrankenversicherung  in 
der Regel ausreichend. Wer jedoch einen lang-
fristigen Aufenthalt in den Emiraten plant und 
voraussichtlich einige Monate oder gar Jahre 
bleiben wird, sollte sich umfassend über die 
notwendige soziale Absicherung informieren. 
Die folgenden Aspekte sollten bei diesen Über-
legungen unbedingt berücksichtigt werden.

Ende der Sozialversicherungspflicht 

Wer beruflich oder privat ins Ausland geht und 
zu diesem Zweck seinen Wohnsitz in Deutsch-
land aufgibt, ist hierzulande nicht mehr sozial-
versicherungspflichtig. Zwar muss er dann auch 
keine Beträge mehr in das Versorgungssystem 
einzahlen, allerdings erlischt je nach Aufent-
haltsland teilweise oder ganz der Anspruch auf 
Leistungen. Mit einigen Ländern hält die Bun-
desrepublik Abkommen zur sozialen Sicher-
heit, um den Verlust des Anspruches auf soziale 

Leistungen weitestgehend zu vermeiden. Mit 
den Vereinigten Arabischen Emiraten existiert 
jedoch kein derartiges Abkommen und jeder 
dort lebende Bundesbürger muss sich privat 
um eine optimale Absicherung bemühen. Auch 
die spätere Rückkehr ins Heimatland sollte da-
bei nicht aus dem Blickfeld geraten.

Rückkehrer nach Deutschland bekommen 
unter Umständen daheim kein Arbeitslosen-
geld. Denn es gilt: Wer dieses beziehen will, 
muss in den letzten 24 Monaten vor Eintritt 
der Arbeitslosigkeit mindestens zwölf Monate 
in einem Versicherungspflichtverhältnis ge-
standen haben. Da diese Voraussetzung bei 
einem langfristigen Aufenthalt in den VAE nicht 
erfüllt werden kann, ist es sinnvoll, entweder 
in die mittlerweile vom Gesetzgeber geschaffe-
ne „freiwillige Arbeitslosenversicherung“ ein-
zuzahlen oder eine private alternative Police 
gegen Erwerbslosigkeit abzuschließen.

Ähnliches gilt auch für die Erwerbsunfähig-
keit beziehungsweise die Erwerbsminderung. 
Selbst wenn freiwillig Beiträge in die gesetzli-
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che Rentenversicherung – an diese ist nämlich 
der Erwerbsminderungsschutz gekoppelt – 
eingezahlt werden, so erlischt der Erwerbsmin-
derungsschutz bei Auslandsaufenthalten von 
mehr als drei Jahren. Der Grund: Der Gesetz-
geber verlangt, dass in den vergangenen fünf 
Jahren vor Eintritt der Erwerbsunfähigkeit drei 
Jahre am Stück Pflichtbeiträge für eine ver-
sicherte Beschäftigung oder Tätigkeit gezahlt 
worden sind.

Wer bereits weiß, dass er in ein paar Jahren 
wieder in die Heimat zurückkehren wird, soll-
te sich zum einen über eine private Kranken-
versicherung und vor allem über die Pflege-
pflichtversicherung Gedanken machen. Denn 
auch für letztere gibt es eine Wartezeit, die 
erfüllt werden muss, bevor im Pflegefall ge-
leistet wird. Mit der Gesundheitsreform hat 
sich diese Wartezeit jedoch von fünf auf zwei 

Jahre verringert. Grundsätzlich gilt: Die An-
spruchsvoraussetzungen für Pflegeleistungen 
erfüllt, wer in den letzten zehn Jahren mindes-
tens zwei Jahre in die gesetzliche oder private 
Pflegepflichtversicherung Beiträge eingezahlt 
hat. Das bedeutet für Personen, die länger als 
sieben Jahre und elf Monate im Ausland leben, 
dass sie bei einer Rückkehr nach Deutschland 
als Pflegefall vom Staat keinerlei finanzielle 
Unterstützung erhalten. Insbesondere Aus-
wanderer, die Deutschland eigentlich den 
Rücken kehren wollten, aber aus bestimmten 
Gründen (zum Beispiel aufgrund gesundheit-
licher Probleme) doch zurückkehren, können 
Schwierigkeiten bekommen.

Lesen Sie in der nächsten Ausgabe, wie diese 
Schwierigkeiten vermieden werden können und 
worauf man bei der Absicherung vor Ort in den 
VAE achten sollte.
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... Fortsetzung zu Ausgabe 78
Die gesetzliche Krankenkasse offeriert die 
Möglichkeit, die Kranken- und Pflegeversiche-
rung ruhend zu stellen (Anwartschaft), damit 
Wartezeiten beibehalten werden und der Wie-
dereintritt bei gleichen Leistungen wie vor dem 
Auslandsaufenthalt garantiert werden kann. 
Bei den privaten Anbietern kann jedoch nur 
die Kranken-, nicht aber die Pflegeversicherung 
auf Anwartschaft gestellt werden. Wer auf 
Nummer sicher gehen will, sollte in diesem Fall 
weiterhin Beiträge in die Pflegeversicherung 
einzahlen. Bis vor Kurzem war die Anwart-
schaftsversicherung für die meisten Expatriates 
und Auswanderer zwar nicht verpflichtend, 
aber dennoch ein absolutes Muss, denn es gab 
für die Versicherer keine Pflicht zur Wiederauf-
nahme des Rückkehrers. Dies hatte zur Folge, 
dass Rückkehrer aus dem Ausland oftmals kei-
ne Krankenversicherung gefunden haben, die 
sie wieder aufnahm. Insbesondere für kranke 
Menschen konnte dies zu einer finanziellen Ka-
tastrophe führen. Mit der Gesundheitsreform 
sind sowohl die gesetzlichen Krankenkassen als 
auch die privaten Anbieter dazu verpflichtet, 
Auslandsrückkehrer zu versichern – egal wie 
alt oder krank diese sind. Allerdings bietet die 
private Krankenversicherung lediglich den ver-
gleichsweise leistungsschwachen Basistarif an. 
Wer wieder in seinen alten Tarif zurück möch-
te, sollte eine Anwartschaft vereinbaren.

Keine Pflichtversicherung und private Versi-
cherungsprodukte mit unzureichenden Leis-
tungen

Der Abschluss einer privaten Auslandskranken-
versicherung hat bei einem langfristigen Auf-
enthalt in den VAE oberste Priorität. Unbedingt 
abzuraten ist von der nach wie vor gelebten 

Praxis, lediglich eine Reisekrankenversiche-
rung abzuschließen und diese immer wieder 
zu verlängern. Als Grippeversicherung mag 
diese noch ausreichen, aber spätestens, wenn 
es ernst wird, ist damit zu rechnen, dass die 
Leistungsabteilung eines Versicherers prüft, ob 
man wirklich privat im Ausland war oder doch 
dort gearbeitet hat. An Angeboten für private 
Krankenversicherungen mangelt es in den VAE 
nicht. Auf den zweiten Blick fällt jedoch auf, 
dass die Beiträge für den Gesundheitsschutz 
von Anbieter zu Anbieter stark variieren.

Zwar existiert im Emirat Abu Dhabi eine ob-
ligatorische Krankenversicherung mit ver-
gleichsweise strikten Vorgaben für die Versi-
cherungswirtschaft, die den Versicherten ein 
Mindestmaß an Leistungen garantieren sollen 
- in den anderen Emiraten haben die Versiche-
rungsunternehmen jedoch noch immer eine 
große Gestaltungsfreiheit. In Dubai existiert 
derzeit noch keine obligatorische Krankenver-
sicherung nach europäischem Vorbild und für 
private Versicherer gibt es keine nennenswer-
ten Mindestvorgaben zur Übernahme von me-
dizinischen Leistungen. Dies führt dazu, dass 
speziell im Bereich der Krankenversicherungen 
einige Produkte am Markt angeboten werden, 
welche bei näherer Betrachtung unzureichen-
den Schutz bieten. 

Worauf man achten sollte

Oftmals gibt es bei günstigeren Tarifen für jede 
einzelne Art von Behandlung, vom einfachen 
Arztbesuch wegen einer hartnäckigen Grip-
pe bis hin zu den Kosten einer komplizierten 
Operation mit Vollnarkose, festgelegte Ober-
grenzen der Kostenübernahme. In der eng-
lischsprachigen Versicherungswelt ist dabei 
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von Sublimits die Rede. Diese Kostengrenzen 
haben einen sehr starken Einfluss auf die Prä-
mienkalkulation, denn kleine Höchstbeträge 
führen zu sehr optimistischen Risikokalkulatio-
nen der Versicherer frei nach dem Motto: Teu-
rer kann’s ja für uns nicht werden.
Besonderes Augenmerk sollte man beim Ver-
gleich der Tarife auch auf die jeweilige Versi-
cherungssumme legen (Sum Insured). Dies ist 
der Höchstbetrag, den der Versicherer jährlich 
insgesamt zu leisten bereit ist. Er variiert sehr 
stark je nach Anbieter und Produkt. Zugleich 
hat dieser auch großen Einfluss auf die Be-
rechnung des Versicherungsbeitrages, der vom 
Versicherten verlangt wird. Dabei ist jedoch zu 
beachten, dass sich eine gute Versicherung vor 
allem dadurch auszeichnet, dass sie in Härte-
fällen für den Versicherten eintritt – dies ist 
schließlich der eigentliche Versicherungsge-
danke. Eine Police soll Kosten übernehmen, 
die in ihrer Höhe für eine einzelne Person un-
tragbar wären. 
In Dubai beispielsweise kostet ein Tag auf der 
Intensivstation je nach Krankenhaus zwischen 
8.000 und 15.000 AED. Niemand möchte nach 
einer Woche auf der Intensivstation wegen 
eines schweren Verkehrsunfalls vom Versiche-
rer hören, dass man ab morgen privat für seine 
Kosten aufkommen müsse, weil die Versiche-
rungssumme ausgeschöpft sei.
Eine gute Krankenversicherung definiert im 
Wesentlichen nur bei ambulanten Behandlun-
gen Kostengrenzen. Für Notfälle mit stationärer 
Behandlung müssen diese Grenzen entweder 
gar nicht erst vorhanden, oder sehr hoch an-
gesetzt sein. Nur dann kann ruhigen Gewissens 
die Entscheidung für den entsprechenden Tarif 
fallen. Gleichzeitig muss aber die Bereitschaft 
da sein, für eine ausreichende Absicherung et-
was tiefer in die Tasche zu greifen. Ansonsten 
kann aus dem vermeintlich günstigen Tarif bei 
einer schweren Erkrankung der finanzielle Ruin 
entstehen. 

Einige gängige Begriffe der Versicherer im 
Überblick

Co-insurance
Manche Behandlungen erfordern eine Selbst-
beteiligung, wobei sich der Begriff Co-insu-
rance auf einen Prozentsatz der entstandenen 
Kosten bezieht und damit eine relative Größe 
darstellt. 

Deductible / Excess
Eine Selbstbeteiligung ähnlich der Co-insu-
rance. Meist beziehen sich jedoch die Begriffe 
Deductible bzw. Excess auf einen festen Betrag. 
In der Praxis oft vergleichbar mit der deutschen 
„Praxisgebühr“.

Sub-limits
Versicherte Höchstbeträge von Kosten ein-
zelner medizinischer Leistungen. Finden bei 
vielen Tarifen Anwendung in Bezug auf ambu-
lante Behandlungen, beispielsweise bei Zahn-
behandlungen.

Sum Insured
Der Gesamtbetrag, den der Versicherer pro 
versicherter Person und Versicherungsjahr zu 
leisten bereit ist.
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